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Ende November 2000 hat die Europäische
Kommission ihr Grünbuch „Hin zu einer eu-
ropäischen Strategie für Energieversor-

gungssicherheit” vorgelegt.1 Dieses Grünbuch
versucht die Grundzüge einer Gemeinschafts-
strategie aufzuzeigen, mit der sich Energiever-
sorgungssicherheit, Wirtschaftswachstum, Libe-
ralisierung der Märkte sowie Umweltschutz und
Klimavorsorge auch in Zukunft miteinander ver-
einbaren lassen. Die Kommission sieht in der
Sicherung der Energieversorgung „eine gewalti-
ge Aufgabe, die uns alle betrifft”. Die jederzeiti-
ge Verfügbarkeit von Energie sei „eine ständige
Herausforderung zur Wahrung der öffentlichen,
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Si-
cherheit”.

Um zur Bewältigung dieser Herausforderung
sachgerechte Vorschläge und Konzepte unter-
breiten zu können, hat die Kommission mit dem
Grünbuch zugleich eine umfassende, auf ein
Jahr angelegte Diskussion über die Energiever-
sorgungssicherheit in Europa eingeleitet. An ih-
rem Ende soll ein Ergebnis stehen, das möglichst
von allen mitgetragen und aktiv unterstützt
werden kann. Die Kommission hält daher den
intensiven Austausch zwischen Politikern, Ver-
waltungen, Bürgern und Unternehmen über die
Zukunft der Energieversorgung für „äußerst wich-
tig” und hat jeden dazu aufgerufen, sich offen
und konstruktiv an der Debatte zu beteiligen
beziehungsweise entsprechende Bemerkungen
zum Grünbuch einzureichen. Eine Reihe von na-
tionalen und europäischen Organisationen hat
dies bereits getan.2

An dieser Debatte beteiligt sich selbstverständ-
lich auch die deutsche Steinkohle in jeder gebote-
nen Form, zumal das Grünbuch ausdrücklich auch
die Zukunft der Kohle nach Auslaufen des EGKS-
Vertrags thematisiert. Der Gesamtverband des
deutschen Steinkohlenbergbaus (GVSt) hat der

GVSt-Stellungnahme zum
EU-Grünbuch Energieversorgungs-
sicherheit

Dipl.-Volksw. Wolfgang Reichel, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gesamtverbandes
des deutschen Steinkohlenbergbaus, Essen

1 Dokument KOM (2000) 769 endg. vom 29. November 2000.
Siehe dazu auch Reichel, Wolfgang ;  van de Loo, Kai: Grün-
buch der EU-Kommission zur Energieversorgungssicherheit:
Zugang zu den Steinkohlenreserven langfristig erhalten. In:
Glückauf 137 (2001), Nr. 1/2, S. 40-44.

2 Sofern die Stellungnahmen in elektronischer Form über-
sandt werden, erscheinen sie in einem öffentlichen Regi-
ster, das die Kommission eigens zu diesem Zweck im Inter-
net eingerichtet hat: http://europa.eu.int/comm/energy_
transport/de/lpi_de.html.

Die EU-Kommission hat über ihr Grünbuch
„Hin zu einer europäischen Strategie für
Energieversorgungssicherheit” eine umfas-
sende energiepolitische Debatte eingeleitet.
Auch der GVSt hat zu diesem Grünbuch Stel-
lung genommen. Die Stellungnahme weist
auf die generelle Bedeutung der Kohle für
die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Ener-
gieversorgung hin und konzentriert sich so-
dann auf die für die Zukunft der heimischen
Steinkohle maßgebliche Frage einer neuen
Beihilferegelung nach Auslaufen des EGKS-
Vertrags.

zuständigen Kommissionsdienststelle, der Gene-
raldirektion Transport und Energie (GD TREN),
unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen
wie der jüngsten Tagung des Energierats im Mai
2001und des Göteborger EU-Gipfels im Juni sowie
der Ankündigung der Kommission, noch vor der
Sommerpause einen Vorschlag für die künftige
Regelung der Kohlenbeihilfen vorzulegen, im Juli
2001 seine Stellungnahme zum Grünbuch über-
mittelt.

Die Stellungnahme des GVSt stellt zunächst
einige allgemeine Erwägungen zur Bedeutung
der Kohle für die Sicherheit und Nachhaltigkeit
der Energieversorgung an und konzentriert sich
danach auf die für die Zukunft der heimischen
Steinkohle maßgebliche Frage der künftigen Ge-
meinschaftsregelung der Kohlenbeihilfen nach
Auslaufen des EGKS-Vertrags in 2002.

Die Stellungnahme des GVSt

A. Allgemeine Vorbemerkungen
Der deutsche Steinkohlenbergbau begrüßt, daß
die Sicherheit der Energieversorgung Europas vor
allem in Anbetracht der hohen und wachsenden
Abhängigkeit von Drittlandsimporten beziehungs-
weise der damit verbundenen Liefer- und Preisri-
siken wieder als ein zentrales Ziel der Energiepo-
litik in der EU und ihren Mitgliedsstaaten aner-
kannt wird.

Für die Energieversorgungssicherheit bestehen
nicht nur physische und wirtschaftliche Risiken,
sondern es sind auch, wie vom Grünbuch zu Recht
herausgestellt, gesellschaftliche und ökologische
Risiken zu beachten. Diesen Risiken muß zum
einen durch eine Begrenzung des Nachfrage-
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wachstums mittels Steigerung der Energieeffizi-
enz in allen Bereichen und zum anderen durch
eine Begrenzung der Abhängigkeiten auf der
Angebotsseite entgegengewirkt werden. Letzte-
res erfordert einen diversifizierten Energiemix
unter angemessener Nutzung heimischer Ener-
giequellen, wozu neben erneuerbaren Energien
nach wie vor insbesondere die Kohle zählt.

Die Kohle, weltweit und in einer Reihe von
europäischen Ländern der Energieträger Nr. 1 in
der Stromerzeugung, ist die bei weitem größte
heimische Energierohstoffreserve in Europa. Der
Energieträger Kohle hat, wie das Grünbuch deut-
lich macht, nicht nur eine „große Vergangenheit”
in der europäischen Energieversorgung (und durch
die EGKS auch in der europäischen Integration),
sondern ist auch künftig wirtschaftlich und als
Versorgungsquelle sehr attraktiv.

Langfristig ist, das zeigen auch die Prognosen
der Kommission im Grünbuch, mit einer Renais-
sance der Kohle weltweit ebenso zu rechnen wie
in der Energiebilanz Europas, zumal in einer er-
weiterten EU, wenn die hiesigen Vorräte an ge-
winnbaren Kohlenwasserstoffen zur Neige ge-
hen und moderne effiziente und umweltfreund-
liche Kohlentechnologien zum Einsatz gelangen.
Der Export dieser Technologien, bei denen die EU
eine internationale Spitzenstellung einnimmt,
kann zudem einen wichtigen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten.

Die Förderung von Clean Coal Technologies
gehört dabei zu den wirksamsten und kosteneffi-
zientesten Maßnahmen. Mit weiter verbesserten
Verbrennungstechniken, der Kohlenvergasung
oder der CO2-Abtrennung sind vielversprechende
innovative Entwicklungen bereits auf dem Weg
oder Gegenstand intensiver Forschung.

Voraussetzung für Weiterentwicklung und Ak-
zeptanz der europäischen Clean Coal Technolo-
gies ist allerdings eine Kontinuität der Kohlenge-
winnung und -nutzung in den Mitgliedsstaaten;
diese darf durch energie- und umweltpolitische
Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene nicht ge-
fährdet werden. Umgekehrt kann die Union mit
einer technologischen Offensive im Kohlensektor
neben der ökologischen auch der wirtschaftli-
chen und sozialen Dimension der Nachhaltigkeit
Rechnung tragen.

Unter dem Gesichtspunkt einer aktiven Politik
der Energieversorgungssicherung spielt der Zu-
griff auf die eigenen Reserven – und das heißt in
Europa, unbeschadet der langfristigen Perspekti-
ven der erneuerbaren Energien, hauptsächlich
der Zugriff auf die heimischen Steinkohlenreser-
ven – eine maßgebliche Rolle.

Unzweifelhaft hat der europäische Steinkoh-
lenbergbau, darunter auch der deutsche, auf-
grund seiner geologischen Bedingungen aber
kaum Aussicht auf internationale Wettbewerbs-
fähigkeit (was indes aus heutiger Sicht auch auf
einen beträchtlichen Teil der erneuerbaren Ener-
gien zutrifft) und ist darum bereits seit langem
einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozeß
unterworfen. Diese Herausforderungen kann der
heimische Steinkohlenbergbau nur mit öffentli-
cher Unterstützung bewältigen. Er wird daher
auch nach dem Auslaufen des EGKS-Vertrags am

23. Juli 2002 auf staatliche Beihilfen und entspre-
chende Gemeinschaftsregelungen, die dann im
Rahmen des EG-Vertrags zu treffen sind, ange-
wiesen bleiben. Diese neue Steinkohlenbeihilfen-
regelung tragfähig und angemessen zu gestal-
ten, ist eine dringende Aufgabe der energiepoli-
tischen Zukunftsvorsorge.

Im folgenden soll explizit nur Stellung genom-
men werden zu den Aussagen des Grünbuchs, die
sich mit der Zukunft der heimischen Steinkohle
nach Auslaufen des EGKS-Vertrags befassen, ins-
besondere also zu Anhang 3 des Grünbuchs.

B. Einzelanmerkungen
➤ 1.: Punkte, denen der deutsche Steinkohlen-
bergbau zustimmt:

Der deutsche Steinkohlenbergbau stimmt mit
Nachdruck der prinzipiellen Überlegung zu, die
künftige Beihilfenregelung für die Steinkohle in
ein Rahmenwerk der langfristigen Energieversor-
gungssicherheit zu integrieren, das in der EU die
Verfügbarkeit heimischer Produktionskapazitä-
ten und damit den ständigen Zugriff auf die
wesentlichen Lagerstätten garantiert.

Dazu ist, wie vom Grünbuch dargelegt wird,
mit demgemäßen Beihilfen eine Mindestförde-
rung an heimischer Steinkohle aufrechtzuerhal-
ten, die einen Beitrag zur Sicherheit der Energie-
versorgung leisten kann und mit der zugleich die
Funktionsfähigkeit der Anlagen, die beruflichen
Qualifikationen der Beschäftigten und das tech-
nologische Know-how dauerhaft erhalten wer-
den.

Daneben muß die Beihilfepolitik für den Koh-
lensektor – auch dies wird im Grünbuch an ver-
schiedenen Stellen angedeutet – ebenso weiter-
hin Sorge tragen für die Bewältigung der regio-
nalen und sozialen Probleme der Umstrukturie-
rung des Steinkohlenbergbaus. Dabei sind so-
wohl der wirtschaftliche und soziale Zusammen-
halt in den Steinkohlenrevieren der EU-15 als
auch die besondere Situation in den mittel- und
osteuropäischen Beitrittsländern adäquat zu be-
rücksichtigen.

Überdies scheint es sinnvoll, daß die vorgese-
hene Mindestförderung an Steinkohle Teil eines
heimischen Primärenergiesockels wird, bei des-
sen Gestaltung die Mitgliedsstaaten einen eigen-
ständigen Handlungsspielraum haben und auch
die Förderung erneuerbarer Energien einbezie-
hen können. Wir unterstützen den von der deut-
schen Bundesregierung eingebrachten Vorschlag,
wonach es jedem Mitgliedsstaat beihilferechtlich
freigestellt wird, 15 % seines nationalen Primär-
energieverbrauchs durch nicht-wettbewerbsfä-
hige eigene Energien angemessen zu unterstüt-
zen.

Einem Hinweis im Grünbuch zufolge sollte
außerdem die Verknüpfung des Steinkohlensok-
kels mit der aus Gründen der Versorgungssicher-
heit möglichen 15-%-Vorrangquote für einhei-
mische Energieträger in der Binnenmarktrichtli-
nie Elektrizität in konstruktiver Weise geprüft
werden.

➤ 2.: Punkte, die aus Sicht des deutschen Stein-
kohlenbergbaus kritikwürdig sind:
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Aus unserer Sicht mißverständlich ist die Aus-
sage, daß eine „Mindestmenge an subventio-
nierter Kohle nicht für die Produktion als solche
produziert werden (müßte)”, sondern nur, kurz
gefaßt gesagt, um die Betriebsbereitschaft zu
erhalten. Grundsätzlich ist der Gedanke der Be-
triebsbereitschaft zwar richtig. Aber echte Be-
triebsbereitschaft ist nur durch leistungsfähige
Anlagen mit laufender Produktion zu erreichen.
Eine langfristig angelegte Produktion in bestimm-
ter Höhe ist die beste Gewähr, um den Zugriff auf
die Lagerstätten im Bedarfsfall voll nutzen und
gegebenenfalls ausbauen zu können. Und auch
die laufende Steinkohlenproduktion trägt er-
heblich zur Begrenzung der Importabhängigkei-
ten sowie zur Diversifizierung des Primärener-
gieangebots und damit zur Energieversorgungs-
sicherheit bei.

Die Höhe der laufenden Produktion ist selbst-
verständlich mit wirtschaftlichen Erfordernissen
abzuwägen. Es gibt jedoch keinen Grund zu der
Vermutung, daß die Rationalisierung des Stein-
kohlenbergbaus nach dem Auslaufen des EGKS-
Vertrags nicht weitergehen und begonnene Um-
strukturierungsmaßnahmen nicht sinnvoll fort-
gesetzt würden. In Deutschland erzwingt dies
allein schon die bis 2005 festgelegte Degression
der Finanzplafonds.

In Anbetracht der stark rückläufigen Betriebs-
beihilfen liegt es deshalb schon im eigenen Inter-
esse der betreffenden Steinkohlenunternehmen,
ihre Rationalisierungspotentiale voll auszuschöp-
fen und die realen Kosten weiter zu reduzieren.
Es liegt genauso in ihrem Interesse, an die Stelle
der Kapazitäten, die durch den Abbau der Beihil-
fen zurückgeführt werden müssen, in den Berg-
bauregionen neue rentable Geschäftsaktivitä-
ten treten zu lassen. Dazu sind allerdings verfüg-
bare Investitionsmittel, ausreichende Vorlauf-
zeiten und günstige Marktbedingungen erfor-
derlich.

Von der „Aufrechterhaltung einer Steinkoh-
lenförderung außerhalb jeder wirtschaftlichen
Vernunft”, vor der am Schluß des Grünbuchs ge-
warnt wird, kann daher realiter keine Rede sein.
Umgekehrt ist davor zu warnen, daß durch einsei-
tige Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit künf-
tiger Steinkohlenproduktionen die Priorität der
Versorgungssicherheit, die Sozialverträglichkeit
und die Akzeptanz in den Mitgliedsstaaten in
Frage gestellt werden.

Gleiches würde für zu restriktive Umweltauf-
lagen gelten. Selbstverständlich sind Umwelt-
aspekte und -ziele wie bei allen anderen Formen
der Energieproduktion auch bei der Kohlenför-
derung zu berücksichtigen. Doch stehen hier
nicht ausufernde negative Umweltwirkungen
eines ungeregelt expandierenden Sektors zur
Debatte, sondern der nach einem langwierigen,
politisch begleiteten Schrumpfungsprozeß ver-
bleibende Sockel an Steinkohlenbergbau, der
über modernste Gewinnungs- und Aufberei-
tungstechniken verfügt und schon heute im in-
ternationalen Vergleich höchste Umweltstan-
dards erfüllt. Sofern die Gemeinschaft den Um-
weltschutz wie auch die Klimavorsorge im Be-
reich der Kohle – im Einklang mit den anderen

energiepolitischen Zielen – noch weiter voran-
treiben will, verfügt sie vor allem im Rahmen
ihrer Forschungsförderprogramme über ange-
messene Instrumente.

➤ 3.: Vorschläge des deutschen Steinkohlenberg-
baus zu den aus dem Grünbuch zu ziehenden
Schlußfolgerungen und zum weiteren Verfah-
ren:

Da der EGKS-Vertrag im Juli 2002 definitiv
ausläuft und für den Steinkohlenbergbau, seine
Beschäftigten, sein wirtschaftliches Umfeld und
die betreffenden Regionen sowie auch für die
nationalen Energiepolitiken Planungssicherheit
erforderlich ist, muß eine Entscheidung über die
künftige Regelung der Steinkohlenbeihilfen schon
bald, möglichst noch im Jahr 2001, getroffen
werden und einen verläßlichen Rahmen garan-
tieren.

Der Zeithorizont für die anzustrebende Rege-
lung ist – unbeschadet der regelmäßigen Kontrol-
le der Beihilfen durch die Kommission und einer
periodischen Überprüfung der dafür maßgebli-
chen Bestimmungen auf Ebene des Rats – mög-
lichst langfristig anzusetzen. Das Grünbuch nimmt
Vorausschätzungen der Entwicklungen im Ener-
giebereich der EU bis zum Jahr 2030 vor, wonach
die Bedeutung der Kohle für die europäische
Energieversorgung keineswegs zurückgeht. An
dieser zeitlichen Perspektive, zumindest an ei-
nem Zeitraum bis 2015, sollten sich auch die künf-
tige Steinkohlenpolitik und die neue Beihilfenre-
gelung orientieren können.

Zentrale Zielsetzung sollte dabei für diejeni-
gen Mitgliedsstaaten, die eigene Produktionska-
pazitäten langfristig aufrechterhalten wollen, ein
lebens- und leistungsfähiger Steinkohlenbergbau
sein. Das setzt hinlänglich umfangreiche, auf Dau-
er angelegte Kapazitäten voraus, deren Niveau
auf nationaler Ebene, das heißt im Rahmen der
Handlungsspielräume der Mitgliedsstaaten, defi-
niert werden muß und an deren jeweiligen ener-
giepolitischen Prioritäten und eigenen Ressour-
cen orientiert werden sollte.

Wenn die Mitgliedsstaaten sich gemäß ihrer
nationalen Energiekompetenz und dem Subsi-
diaritätsprinzip für einen heimischen Primär-
energiesockel entscheiden, ist dieser insgesamt
so umfangreich zu bemessen, daß der von eini-
gen Mitgliedsstaaten wie etwa der Bundesrepu-
blik Deutschland langfristig gewünschte Stein-
kohle-Anteil die erforderliche Größenordnung
erreichen und behalten kann. Ein solcher Primär-
energiesockel, der neben einem soliden Stein-
kohlensockel zusätzlich die Förderung erneuer-
barer Energien einbeziehen könnte, ist nach
unserer Auffassung als ein gemeinsames ener-
giepolitisches „Dach” zu verstehen, das die all-
gemeinen Ziele widerspiegelt, die Zuständigkei-
ten formuliert und die Genehmigungsfrage klärt.
Für die jeweiligen Beihilfebestimmungen sind
sektorspezifische Regelungen erforderlich, für
die der Rat zur Umsetzung der energiepoliti-
schen Ziele entsprechende Grundsätze bestim-
men sollte, deren Einhaltung, wie es der EG-
Vertrag generell verlangt, von der Kommission
überwacht wird.
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Da die energie- und rohstoffpolitische Bedeu-
tung der heimischen Steinkohle über die Strom-
erzeugung hinausgeht und sich insbesondere auch
auf die Stahlproduktion erstreckt – die integrie-
rende Kraft dieses Sachverhalts ist durch die bis-
herige Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, die „Montanunion”, ja geradezu versinn-
bildlicht worden und sie wird sich weit über 2002
hinaus in neuen Formen fortsetzen –, sollte neben
der Kraftwerkskohle auch die Kokskohle in einen
Steinkohlensockel miteinbezogen werden kön-
nen.

Falls in der künftigen Beihilfenregelung auf
die 15-%-Quote des Artikels 8 Absatz 4 der Bin-
nenmarktrichtlinie Elektrizität Bezug genommen
werden soll, ist daneben auch zu berücksichtigen,
daß diese Binnenmarktrichtlinie eine spezielle
Vorrangregelung für erneuerbare Energien ent-
hält, die 15-%-Quote also für andere heimische
Energieträger, de facto für heimische feste Brenn-
stoffe, vorzusehen ist. Darin dürfen nur solche
heimischen Energien einbezogen werden, deren
Bestand im Wettbewerb bedroht wäre, deren
Beitrag aus Gründen der Energieversorgungssi-
cherheit aber erhalten werden soll.

Es ist klar, daß für die Aufrechterhaltung der als
Beitrag zur Energieversorgungssicherheit lang-
fristig angestrebten Sockelproduktion an heimi-
scher Steinkohle Betriebsbeihilfen oder gleichge-
richtete Hilfen erforderlich sind und der Kontinui-
tät bedürfen. Daneben müssen für die weiteren
Anpassungen sowie für die Folgen früherer Um-
strukturierungen, wie das die heute geltende
Gemeinschaftsregelung 3632/93/EGKS auch vor-
sieht, von den Mitgliedsstaaten hinreichend lan-
ge Beihilfen zur Rücknahme der Fördertätigkeit
und zur Deckung von außergewöhnlichen Bela-
stungen (insbesondere Altlasten und Umstruktu-
rierungskosten) im Steinkohlenbergbau gewährt
werden können. Ferner müssen wie für alle Wirt-
schaftszweige im Einklang mit den einschlägigen
Gemeinschaftsrahmenvorschriften F&E-Beihilfen
und Beihilfen für den Umweltschutz zulässig sein.

Für die deutsche Kohlenpolitik gehört es dar-
über hinaus zu den wesentlichen Zielen, daß die
(noch) nötigen Anpassungen von Kapazitäten
und Belegschaften im Einklang mit dem Prinzip
der Sozialverträglichkeit vollzogen werden kön-
nen, das heißt Entlassungen von Bergleuten in
die Arbeitslosigkeit möglichst vermieden wer-
den. Dies hat die Kommission, die erklärterma-
ßen die negativen regionalen und sozialen Fol-
gen der Umstrukturierung im Steinkohlenberg-
bau minimieren will, im Hinblick auf den gelten-
den, bis 2005 vereinbarten deutschen „Kohle-
Kompromiß” anerkannt. Es muß daher ab 2002
und auch nach 2005 an diesem Prinzip festgehal-
ten werden.

Eine neue, nach Auslaufen des EGKS-Vertrags
ab 24. Juli 2002 in Kraft zu setzende Steinkohlen-
beihilfenregelung auf der Grundlage des EG-Ver-
trags hat – geleitet von dem allgemeinen Interes-
se an der Sicherheit der Energieversorgung und
unter Beachtung der spezifischen Belange des
Steinkohlenbergbaus in Europa – geeignete und
tragfähige Instrumente zur Umsetzung der vor-
genannten Prinzipien zu schaffen.
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